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Amtsblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2014 Verkündet am 5. August 2014  Nr. 165 

 

Änderung der Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte 
im Lande Bremen 

Vom 30. Juni 2014 

Aufgrund des § 22 Absatz 1 und § 40 des Gesetzes über die Berufsvertretung, die 
Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahn-
ärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2005 (Brem.GBl. S. 149), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2014 (Brem.GBl. S. 74), hat die Delegierten-
versammlung der Ärztekammer Bremen am 30. Juni 2014 folgende Änderung der 
Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte im Lande Bremen beschlossen: 

Artikel 1 

Die Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte im Lande Bremen vom 
28. Juni 2004 (Brem.ABl. 2005 S. 97), zuletzt geändert am 27. September 2010 
(Brem.ABl. 2011 S. 1151) wird wie folgt geändert: 

1. § 18 wird wie folgt gefasst:  

„§18 

Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Gebiet der Europäischen Union 
(Mitgliedstaat), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR-Staat) oder aus 

einem Staat, dem Deutschland und die Europäische Union einen 
entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben (Vertragsstaat)  

als Facharztbezeichnung 

(1) Wer ein fachbezogenes Diplom, ein fachbezogenes Prüfungszeugnis oder 

einen sonstigen fachlichen Ausbildungsnachweis (Weiterbildungsnachweis) 

besitzt, das oder der nach dem Recht der Europäischen Union oder dem Ab-

kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Vertrag, mit dem 

Deutschland und die Europäische Union einen entsprechenden Rechtsanspruch 

eingeräumt haben, gegenseitig automatisch anzuerkennen ist, erhält auf Antrag 

die Anerkennung der Facharztbezeichnung. Diese Personen führen die dafür in 

dieser Weiterbildungsordnung vorgesehene Bezeichnung. 
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(2) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der eine Weiterbildung belegt, 

die vor den im Anhang V Nummer 5.1.2 der Richtlinie 2005/36/EG genannten 

Stichtagen begonnen wurde, erhält auf Antrag die Anerkennung bei Vorlage einer 

Bescheinigung durch die zuständige Behörde oder eine andere zuständige Stelle 

des Mitglied-, EWR- oder Vertragsstaates, in dem der Weiterbildungsnachweis 

ausgestellt wurde, über die Erfüllung der Mindestanforderungen nach Artikel 25 

oder Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG (Konformitätsbescheinigung) oder bei 

Nichterfüllung der Mindestanforderungen durch Vorlage einer Bescheinigung, aus 

der sich ergibt, dass diese Person während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung 

der Bescheinigung mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und recht-

mäßig die betreffende ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat. Für Weiterbildungsnach-

weise aus der früheren Tschechoslowakei, der früheren Sowjetunion sowie aus 

dem früheren Jugoslawien gelten die Sonderregelungen in Artikel 23 Absatz 3 

bis 5 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(3) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der nach den in Anhang V 

Nummer 5.1.2 der Richtlinie 2005/36/EG genannten Stichtagen ausgestellt ist und 

nicht einer in Anhang V Nummern 5.1.3 oder 5.1.4 genannten Bezeichnung 

entspricht, erhält auf Antrag die Anerkennung bei Vorlage einer Konformitätsbe-

scheinigung sowie einer Erklärung durch die zuständige Behörde oder durch eine 

andere zuständige Stelle des Herkunftsmitgliedstaates darüber, dass der Weiter-

bildungsnachweis dem Weiterbildungsnachweis gleichgestellt wird, dessen 

Bezeichnung in Anhang V Nummer 5.1.2, 5.1.3 oder 5.1.4 der Richtlinie 

2005/36/EG aufgeführt ist. 

(4) Die Bescheinigungen nach den Absätzen 2 und 3 gelten als Weiterbildungs-

nachweise nach Absatz 1 und werden automatisch anerkannt. Diese Personen 

führen die dafür in dieser Weiterbildungsordnung vorgesehene Bezeichnung. 

(5) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der nicht nach Absatz 1 oder 2 

automatisch anzuerkennen ist, erhält auf Antrag die Anerkennung einer Facharzt-

bezeichnung, wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist. 

Gleiches gilt bei Vorliegen eines Weiterbildungsnachweises aus einem anderen 

als den in Absatz 1 genannten Gebieten (Drittstaat), der durch einen anderen 

Mitglied-, EWR- oder Vertragsstaat anerkannt worden ist, wenn der Antragsteller 

drei Jahre die betreffende ärztliche Tätigkeit im Hoheitsgebiet des Mitglied-, EWR- 

oder Vertragsstaates ausgeübt hat, der diesen Nachweis anerkannt und die 

zuständige Behörde oder eine andere zuständige Stelle dieses Staates ihm dies 

bescheinigt hat. Der Weiterbildungsstand ist als gleichwertig anzusehen, wenn die 

Weiterbildung des Antragstellers keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der 

Weiterbildung nach dieser Weiterbildungsordnung aufweist. Zudem muss die 

Gleichwertigkeit der vorangegangenen ärztlichen Grundausbildung durch die 

zuständige Behörde festgestellt werden. 

(6) Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn 
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1. die nachgewiesene Weiterbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der 
durch diese Weiterbildungsordnung festgelegten Weiterbildungsdauer liegt 
oder 

2. in der nachgewiesenen Weiterbildung Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-
keiten fehlen, deren Erwerb eine wesentliche Voraussetzung für die 
beantragte Bezeichnung wäre. 

Wesentliche Unterschiede können ganz oder teilweise durch Kenntnisse, Erfah-
rungen und Fertigkeiten ausgeglichen werden, die von den Antragstellern im 
Rahmen ihrer Berufspraxis in einem Mitgliedstaat, einem EWR-Staat, einem 
Vertragsstaat oder einem Drittstaat erworben wurden. Wurden wesentliche 
Unterschiede nicht durch Berufspraxis ausgeglichen, ist hierüber ein Bescheid 
verbunden mit dem Angebot einer Eignungsprüfung zu erteilen. Hierin sind die 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten mitzuteilen, in denen wesentliche 
Unterschiede bestehen und auf die sich die Eignungsprüfung erstrecken soll. Für 
die Eignungsprüfung gelten - mit Ausnahme von § 14 Absatz 2, 4 und 5 - die §§ 
13 bis 16 entsprechend. Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 30 Minuten. 

(7) Die Ärztekammer bestätigt innerhalb eines Monats den Eingang der 

Antragsunterlagen und teilt mit, welche Unterlagen fehlen. Spätestens drei Monate 

nach Eingang der vollständigen Unterlagen ist über die Anerkennung zu entschei-

den. In Fällen des Absatzes 5 verlängert sich die Frist, innerhalb derer über die 

Durchführung der Eignungsprüfung zu entscheiden ist, um einen Monat. Die 

Ärztekammer erteilt auf Anfrage Auskunft zur Weiterbildungsordnung und zum 

Verfahren der Anerkennung. 

(8) Für die Anerkennung der Weiterbildungsnachweise nach Absatz 1 bis 5 sind 

vom Antragsteller folgende Unterlagen und Bescheinigungen vorzulegen: 

1. die Approbation oder Berufserlaubnis zuzüglich Nachweis über den gleich-
wertigen Ausbildungsstand, 

2. ein Identitätsnachweis, 

3. eine tabellarische Aufstellung über die absolvierte Weiterbildung und die 
Berufspraxis, 

4. eine amtlich beglaubigte Kopie der Weiterbildungsnachweise sowie 
Bescheinigungen über die Berufspraxis, 

5. in Fällen des Absatzes 2 Konformitätsbescheinigungen oder Tätigkeits-
nachweise über die letzten fünf Jahre, 

6. in Fällen des Absatzes 5 zusätzliche Nachweise zur Prüfung der Gleich-
wertigkeit, 

7. für den Fall, dass in einem anderen Mitgliedstaat, EWR-Staat oder Ver-
tragsstaat ein Nachweis über eine Weiterbildung ausgestellt wird, die ganz 
oder teilweise in Drittstaaten absolviert wurde, Unterlagen darüber, welche 
Tätigkeiten in Drittstaaten durch die zuständige Stelle des Ausstellungsmit-
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gliedstaates in welchem Umfang auf die Weiterbildung angerechnet 
wurden, 

8. eine schriftliche Erklärung, ob die Anerkennung der Weiterbildungsnach-
weise bereits bei einer anderen Ärztekammer beantragt wurde oder wird. 

Soweit die unter Nummern 4 bis 8 genannten Unterlagen und Bescheinigungen 

nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter 

Übersetzung vorzulegen, die durch einen öffentlich bestellten oder beeidigten 

Übersetzer oder Dolmetscher erstellt wurde. 

(9) Der Antragsteller ist verpflichtet, alle für die Ermittlung der Gleichwertigkeit 

notwendigen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Kommt der Antragsteller dieser Mitwirkungspflicht nicht nach und wird 

hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erschwert, kann die Ärztekammer ohne 

weitere Ermittlungen entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller 

in anderer Weise die Aufklärung des Sachverhalts erschwert. Der Antrag kann 

wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt werden, nachdem der Antragsteller auf die 

Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist nachgekommen ist. Ist der Antragsteller aus Gründen, 

die er darzulegen hat, nicht in der Lage, die notwendigen Unterlagen und Beschei-

nigungen vorzulegen, kann sich die Ärztekammer an die Kontaktstelle, die zustän-

dige Behörde oder an eine andere zuständige Stelle des Herkunftsstaates 

wenden. 

(10) Die Ärztekammer darf Auskünfte von den zuständigen Behörden oder von 

anderen zuständigen Stellen eines anderen Herkunftsstaates einholen, soweit sie 

berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers hat. 

(11) Die Ärztekammer bestätigt der zuständigen Behörde oder einer anderen 

zuständigen Stelle auf Anfrage sowohl die Authentizität der von ihr ausgestellten 

Bescheinigung als auch, dass die Mindestanforderungen an die Weiterbildung 

nach Artikel 25 und 28 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sind.“ 

2. § 18a wird wie folgt gefasst:  

„§ 18a 

Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Gebiet der Europäischen Union 
(Mitgliedstaat), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR-Staat) oder aus 

einem Staat, dem Deutschland und die Europäische Union einen 
entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben (Vertragsstaat)  

als Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung 

(1) Für die Fälle einer Anerkennung nach § 2 Absatz 3 und 4 gilt § 18 Absatz 3 

bis 7 entsprechend. 
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(2) § 18 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung. Wesentliche 

Unterschiede liegen vor, wenn sich die Dauer der nachgewiesenen Weiterbildung 

gegenüber der in dieser Weiterbildungsordnung geregelten Weiterbildung deutlich 

unterscheidet.“ 

3. Die §§ 18b und 18c werden aufgehoben. 

4. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 

Anerkennung von Weiterbildungen außerhalb des Gebietes der 
Europäischen Union (Mitgliedstaat) und außerhalb der anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Staat) und außerhalb eines Staates, dem Deutschland und die 

Europäische Union einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt 
haben (Vertragsstaat) als Facharztbezeichnung 

(1) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der in einem Drittstaat ausge-
stellt wurde, erhält auf Antrag die Anerkennung der Bezeichnung, wenn die 
Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist. Diese Personen führen 
die dafür in dieser Weiterbildungsordnung vorgesehene Bezeichnung. 

(2) Für die Überprüfung der Gleichwertigkeit gilt § 18 Absatz 6 entsprechend. 
Der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten wird 
durch das Ablegen einer Prüfung erbracht. Für die Prüfung gelten die §§ 13 bis 16 
entsprechend. Die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sind 
nach Satz 2 auch nachzuweisen, wenn die Prüfung des Antrags nur mit unange-
messenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand möglich ist, weil die erforderlichen 
Unterlagen und Nachweise aus Gründen, die nicht in der Person des Antrag-
stellers liegen, von diesem nicht vorgelegt werden können. 

(3) Für das Anerkennungsverfahren gelten die Vorschriften über Fristen, Unter-
lagen und Bescheinigungen sowie Auskünfte nach § 18 Absatz 7 Sätze 3 und 4, 
Absatz 8 Satz 1 bis 6 sowie Absatz 9 entsprechend.“ 

5. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 

„§ 19 a 

Anerkennung von Weiterbildungen außerhalb des Gebietes der 
Europäischen Union (Mitgliedstaat) und außerhalb der anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Staat) und außerhalb eines Staates, dem Deutschland und die 

Europäische Union einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt 
haben (Vertragsstaat) als Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung 

(1) Für die Fälle einer Anerkennung nach § 2 Absatz 3 und 4 gilt § 19 Absatz 2 

und 3 entsprechend. 
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(2) § 18 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 findet keine entsprechende Anwendung. 

Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn sich die Dauer der nachgewiesenen 

Weiterbildung gegenüber der in dieser Weiterbildungsordnung geregelten Weiter-

bildung deutlich unterscheidet.“ 

Artikel 2 

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte im Lande 

Bremen tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Freien Hansestadt 

Bremen in Kraft. 

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte im 
Lande Bremen wird gemäß § 22 Absatz 2 des Gesetzes über die Berufsvertretung, 
die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - 
HeilBerG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2005 (Brem.GBl. 
S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen vom 28. Januar 2014 (Brem.GBl. S. 74), genehmigt. 

Bremen, den 14. Juli 2014 

Der Senator für Gesundheit 
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